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SABINE NIXDORF GmbH





PRIVATE
Rahmenvertrag für freie Mitarbeit 
Stand:  09. Juli 2008
zwischen

S-N-U SABINE NIXDORF GmbH
Industriestraße 100
59192 Bergkamen- Overberge
im Folgenden kurz SNU genannt 

und 

	Vertragspartner(in) – Vorname, Nachname
	

	Strasse
	     

	PLZ/Ort
	     

	Telefon-Nummer
	     

	Telefax-Nummer
	     

	Mobil
	     

	E-Mail
	     


im folgenden "freie(r) Mitarbeiter(in) " fM genannt – 

vereinbaren für ihre Zusammenarbeit folgende Rahmenbedingungen: 

1.0 Aufgabengebiet, Stellung 
1.1 Dem fM mit Spezialisierung auf den Bereich:  FORMDROPDOWN 
  plant SNU im Rahmen ihrer Beratertätigkeiten Aufgaben (Projekte) zu übertragen. Für jedes Projekt werden SNU und der fM gesondert Inhalt, Form, Termine und Vergütung festlegen. 
1.2 Dem fM steht es frei, die von der SNU zur Übernahme angetragene Projekte zu übernehmen oder abzu-lehnen. Im Falle einer Übernahme ist der fM zur vollständigen Durchführung des Projektes verpflichtet. Wird er nach der Projektübernahme durch einen Umstand, der in seiner Person begründet ist an der vollständigen Durchführung gehindert (z. B. durch Krankheit), so ist von ihm ein gleichwertiger Ersatz zu stellen. Ist der fM  dazu nicht in der Lage, wird diese Vertretung durch die SNU organisiert. Die der SNU hierfür entstehenden Kosten nebst des evtl. eintretenden Schadens sind durch den fM zu erstatten. Der SNU steht zur Absicherung derartiger Forderungen ein Zurückbehaltungsrecht zu.
1.3 Zur Vertretung der SNU bei Abschluss oder Änderung mit Kunden ist der fM nur nach vorheriger Zustimm-ung im Einzelfall berechtigt.

1.4. Der fM ist zum Inkasso weder berechtigt noch verpflichtet.

2.0 Allgemeine Pflichten des fM 
2.1 Mit der Übernahme eines Projektes erkennt der fM alle zwischen der SNU und ihren Kunden hierfür verein-barten Zielsetzungen und Vertragsbedingungen auch für sich als verbindlich an. Etwaige Änderungen der Vertragsbedingungen oder Zielsetzungen im Verhältnis zwischen SNU und Kunden sind auch für den fM verbindlich; soweit derartige Vertragsänderungen zwischen SNU und Kunden zu einer Ausweitung des veran-schlagten Zeitbudgets führen, werden sie von der SNU mit dem fM abgestimmt. 
2.2 Der fM führt die übernommenen Projekte eigenverantwortlich nach pflichtgemäßem Ermessen durch; dabei beachtet er alle gesetzlichen Bestimmungen, die Regeln des vorliegenden Rahmenvertrages und des Vertrages zwischen dem Kunden und der SNU. 

2.3 Die Projektverantwortung gegenüber dem Kunden verbleibt bei der SNU. Daher wird der fM sämtliche Umstände, die den geplanten Projektablauf gefährden oder beeinträchtigen können, unverzüglich der Leitung Projektmanagement, bei dessen Verhinderung einem Geschäftsführer der SNU mitteilen. Ebenso wird der fM unaufgefordert die SNU über sämtliche Umstände informieren, die seine berufliche Unabhängigkeit von der SNU oder deren Kunden beeinträchtigen können. 

3.0 Honorar, Aufwendungsersatz 
3.1 Der fM erhält für seine Tätigkeit ein Honorar, dessen Höhe projektbezogen vereinbart wird. 
3.2 Mit dem Honorar sind die vertragsgemäße Tätigkeit sowie allgemeine Geschäftskosten (Nutzung des Büros und seiner Einrichtung) des fM abgegolten. Andere erforderliche und nachgewiesene Aufwendungen, die dem fM in Ausübung seiner Tätigkeit entstehen, ersetzt SNU nur im Fall einer gesonderten, projektbezogenen Absprache. 


3.3 Ist der fM umsatzsteuerpflichtig und weist er in seinen Rechnungen an die SNU die Umsatzsteuer gesondert aus, so erhält er ferner Umsatzsteuer auf Honorar und Nebenkosten. 
3.4 Der fM trägt für die ordnungsgemäße Anmeldung, Erklärung und Abführung von Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträgen selbst Sorge; dasselbe gilt für Mehrwert- und Gewerbesteuer, soweit er diesen Steuern unterliegt. Verletzt der fM diese Pflichten, so hat er der SNU den hierdurch etwa verursachten Schaden zu ersetzen. 
3.5 Der fM rechnet sein Honorar und etwaige Aufwendungen jeweils am Ende eines Projektes ab. Das Honorar ist innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage der entsprechenden Rechnung fällig. 

4.0 Wahrung von Vertraulichkeit 
4.1 Der fM ist verpflichtet, alle ihm während der Zusammenarbeit unter Geltung dieses Rahmenvertrages be-kannt werdenden Informationen über die geschäftlichen und sonstigen Angelegenheiten der SNU, ihrer Kunden und der bei der SNU und deren Kunden beschäftigten Personen strikt vertraulich zu behandeln und vor Kennt-nisnahme durch Dritte zu schützen. Diese Pflichten werden durch die Beendigung des Vertragsverhältnisses nicht berührt. 
4.2 Die Verpflichtung gemäß Abschnitt 4.1 bezieht sich insbesondere auf alle internen Vorgänge und Informa-tionen der SNU und ihrer Kunden, auf Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Herstellungsverfahren und sonstige geschäftliche und betriebliche Tatsachen, ebenso auf Entwürfe, Aufzeichnungen, etc. Die Verpflichtung bezieht sich ferner auf Angelegenheiten, die geeignet sind, der SNU oder ihren Kunden oder den dort beschäftigten Personen Schaden zuzufügen oder deren Ansehen in irgendeiner Weise zu schädigen. 
4.3 Angestellte Mitarbeiter der SNU gelten nicht als "Dritte" im Sinne er Abschnitte 4 und 5 dieses Rahmen-vertrages. 

5.0 Behandlung von Unterlagen 
5.1 Der fM ist verpflichtet, alle ihm zur Verfügung gestellten Geschäfts- und Betriebsunterlagen sowie alle Unterlagen, die Informationen der in Abschnitt 4 genannten Art enthalten, ordnungsgemäß aufzubewahren, insbesondere dafür zu sorgen, daß Dritte nicht Einsicht nehmen können. 
5.2 Dem fM ist es untersagt, Kopien irgendwelcher Unterlagen über Informationen gemäß Abschnitt 4 für andere Zwecke als für die Durchführung von vertragsgemäßen Tätigkeiten anzufertigen. 
5.3 Alle genannten Unterlagen und alle Kopien hiervon sind während der Dauer des Vertragsverhältnisses auf Anforderung, nach Beendigung des jeweiligen Projektes unaufgefordert und unverzüglich an die SNU herauszugeben. An solchen Unterlagen steht dem fM kein Zurückbehaltungsrecht zu. 
5.4 Erfordert die Durchführung eines Auftrages es, Unterlagen an Dritte zu geben, so wird der fM sicherstellen, daß die Unterlagen seitens des Dritten in gleicher Weise geheimgehalten und nach Beendigung des Vertrages an die SNU herausgegeben werden. 

5.5 Der fM ist verpflichtet, auf Anforderung der SNU eine zur Vorlage bei Gericht bestimmte eidesstattliche Versicherung dahingehend abzugeben, daß sämtliche Unterlagen der SNU und deren Kunden an die SNU herausgegeben sind, so daß sich keinerlei derartige Unterlagen mehr bei Dritten befinden, die derartige Unterlagen von dem fM erhalten haben und daß keine Kopien gefertigt worden sind, die nicht zurückgegeben worden sind.

6.0 Kundenschutz 
6.1 Der fM verpflichtet sich, für Kunden der SNU - außer im Rahmen eines Projektes der SNU - nicht tätig zu werden. Der fM hat sich insoweit jeder selbstständigen oder unselbständigen, direkten oder indirekten Tätigkeit für Kunden der SNU zu enthalten. Der fM darf auch nicht für sich oder andere Konkurrenten der SNU gegenüber deren Kunden werben. 
6.2 Diese Kundenschutzvereinbarung gilt für die Laufzeit dieses Vertragsverhältnisses und die sich daran anschließenden 6 Monate. 
6.3 Für jeden Fall einer schuldhaften Zuwiderhandlung gegen Regelungen in Abschnitt 6.1 und/oder 6.2 zahlt der fM an die SNU eine Vertragsstrafe von EURO 10.000,-- es sei denn, er weist nach, daß die SNU durch den Vertragsverstoß kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist. Ebenso bleibt es der SNU vorbehalten, von dem fM den weiteren Ersatz eines über den Betrag der Vertragsstrafe hinausgehenden Schadens zu fordern. 

7.0 Vertragsdauer, Kündigung 
7.1 Der vorliegende Vertrag wird mit der Unterzeichnung durch beide Vertragspartner sofort wirksam. 
7.2 Das Vertragsverhältnis kann beiderseits mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden. Sollte innerhalb der Kündigungsfrist ein vom fM übernommenes Projekt nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden, so endet der vorliegende Vertrag erst mit Abschluss des betreffenden Projektes. 
7.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
7.4 Kündigungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Form eines eingeschriebenen Briefes mit Rückschein. 

8.0 Schlußbestimmungen 
8.1 Erfüllungsort ist Bergkamen- Overberge, soweit sich aus der Vereinbarung zwischen der SNU und deren Kunden für ein Projekt im Einzelfall nicht ein anderer Erfüllungsort ergibt. 
8.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit des übrigen Vertragsinhaltes. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung in zulässiger Weise möglichst nahe kommt. In entsprechender Weise sind etwaige Lücken des Vertrages zu schließen. 

Datum:      
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Unterschrift: Freie(r) Mitarbeiter(in) 


Anlagen: 

 FORMCHECKBOX 
 Dozenten- Mitarbeiter- bzw. Beraterprofil

 FORMCHECKBOX 
 Diplom ...      
 FORMCHECKBOX 
 Diplom ...      
 FORMCHECKBOX 
 Zeugnis Ausbildereignungsprüfung

 FORMCHECKBOX 
 Referenzliste      
 FORMCHECKBOX 
 Zeugnis ...      
 FORMCHECKBOX 
 Sonstiges ...      
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